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Seit der Steuerschätzung vom 13. Mai
2003 ist die Finanzkrise in Deutschland
nun auch amtlich. Bis zum Jahr 2007 wer-
den mindestens 126 Mrd. p Steuerein-
nahmen in den ohnehin schon klammen
öffentlichen Haushalten von Bund, Län-
dern und Gemeinden fehlen (Bundesmi-
nisterium der Finanzen 2003a, S. 55 ff.).
Die bisher spektakulärste Konsequenz
dieses verheerenden Zahlenwerks war
das Eingeständnis des Bundesfinanzmi-
nisters, sein ehernes Ziel, einen ausge-
glichenen Bundeshaushalt bis zum Jah-
re 2006 vorzulegen, auf unbestimmte Zeit
zu verschieben. Mit der Totalrevision der
mittelfristigen Finanzplanung dürfte aller-
dings auch noch eine neue Diskussions-
runde um die Wirksamkeit des Europäi-
schen Stabilitätspakts auf den deutschen
Kassenwart zukommen. Dass sich auch
die Kommunen in einer ausgewachsenen
Finanzkrise befinden, erfahren die Bür-
ger dagegen schon seit Jahren direkt vor
Ort. Finanziell handlungsunfähige Ge-
meinden, die unter kommunale Aufsicht
der Bezirksregierungen gestellt werden,
gibt es mittlerweile auch in den »reichen«
Bundesländern zuhauf. 

Desolate finanzielle Lage der
Bundesländer

Dass allerdings auch die Bundesländer
schon seit Jahren auf einen existenzge-
fährdenden, finanz- und strukturpoliti-
schen Abgrund zusteuern, ist bislang
noch weitestgehend aus dem öffentlichen
Bewusstsein ausgeblendet. Insbesonde-
re nach der am 20. Dezember 2001 von
Bund und Ländern getroffenen Vereinba-
rung zur Fortführung des Solidarpakts und
zur Neuordnung des bundesstaatlichen
Finanzausgleichs (Sächsisches Staatsmi-
nisterium der Finanzen 2002, S. 23 f.),

steht die finanzpolitische Situation der
Bundesländer nicht mehr ganz oben auf
der Agenda.

Dieses Ergebnis der öffentlichen Debatte
überrascht. Durch die so genannten Neu-
regelungen werden sich einerseits keine
wesentlichen Strukturverbesserungen für
die Länder, also beispielsweise neue steu-
errechtliche Kompetenzen oder eine kla-
rere Verantwortungsverteilung zwischen
Bund und Ländern ergeben (Fehr 2001).
Auf der anderen Seite ist dagegen bereits
seit zehn Jahren ein bedenklicher Trend
zur Verschlechterung nahezu aller finanz-
wissenschaftlicher Kennziffern (z.B. Rück-
gang der Investitionsquoten der Länder-
haushalte, Steigerung der Pro-Kopf-Ver-
schuldung, der Zinslast- und Zinssteuer-
quote) in nahezu allen Bundesländern er-
kennbar (Berthold und Drews 2001). Für
sich genommen wird im Jahr 2002 und
auch im Jahr 2003 ausschließlich der Frei-
staat Bayern die Stabilitätskriterien von
Maastricht erfüllen.1 Alle anderen 15 Bun-
desländer müssten mit mehr oder weni-
ger scharfen Bußgeldern aus Brüssel
rechnen. 

Allein im Laufe des Jahres 2002 haben
die Bundesländer eine außerplanmäßige
Kreditlinie in Höhe von 6,5 Mrd. p in An-
spruch nehmen müssen (Bundesministe-
rium der Finanzen 2003c, S. 26 f.). Das
Gesamtdefizit der Länderhaushalte be-
trug 30,8 Mrd. p. Davon entfielen etwa
18 Mrd. p auf die westdeutschen Flä-
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chenländer, 6,5 Mrd. p neue Schulden mussten die ost-
deutschen Flächenländer aufnehmen. Dabei verteilte sich
die überplanmäßige Verschuldung mit jeweils 3 Mrd. p hälf-
tig zwischen West und Ost. Legt man gar den aktuellen
Monatsbericht des BMF für den Monat April 2003 zugrun-
de2, dann hat sich bereits in den beiden ersten Monaten des
Jahres eine Verschuldungsposition der Länderhaushalte von
insgesamt ca. 11 Mrd. p aufgebaut.3

Besorgniserregend ist vor allem die Situation der neuen
Bundesländer. Im Jahr 2002 hatten die ostdeutschen Flä-
chenländer ca. 35% der entsprechenden Nettoneuver-
schuldung der westdeutschen Flächenländer erreicht. In den
ersten beiden Monaten des Jahres 2003 hat sich diese Re-
lation auf mehr als 40% verschlechtert. Die ostdeutschen
Flächenländer haben aber, gemessen an den westdeutschen
Flächenländern nur einen Bevölkerungsanteil von etwa 22%.
Dieser Wert fällt auch dann nicht wesentlich günstiger aus,
wenn man die »tatsächliche Finanzkraft« der Bundesländer
zugrunde legt. Noch können die neuen Bundesländer auf-
grund der Transferzahlungen in den Systemen des Finanz-
ausgleichs mit überproportional hohen Einnahmen kalku-
lieren.4 Selbst wenn man diesen, aus den Solidarpaktmit-
teln finanzierten, Finanzkraftunterschied berücksichtigt, könn-
te bestenfalls eine relative Verschuldung in Höhe von 25%
des westdeutschen Wertes gerechtfertigt werden, um nach-
haltige Schäden am föderalstaatlichen System zu vermeiden. 

Die ostdeutschen Bundesländer haben sich bereits heute,
nur zehn Jahre nach der Einheit, eine Pro-Kopf-Verschul-
dung aufgebürdet, welche das in 50 Jahren erreichte west-
deutsche Niveau überschreitet (Deutsches Institut für Wirt-
schaftsforschung 2002, S. 280 ff.). Selbst das am spar-
samsten wirtschaftende neue Bundesland Sachsen bürdet
seinen Bürgern mittlerweile eine weitaus höhere Zinsaus-
gabenlast auf als der Freistaat Bayern (Sächsisches Staats-
ministerium der Finanzen 2002, S. 58 f.). Allein in den bei-
den ersten Monaten dieses Jahres sind die ostdeutschen
Länder aber schon wieder mit etwa 1 Mrd. p überpropor-
tional in die Staatsverschuldung eingestiegen.5 Vor dem
Hintergrund der hohen Transferabhängigkeit der Bevölke-
rung sowie dem überproportionalen Anteil konsumtiver Aus-

gaben am Aufbauprozess der neuen Länder, ein kaum zu
tolerierendes Verhalten, das sich aber bereits heute in den
Statistiken auswirkt.

Haushaltspolitischer Offenbarungseid der neuen
Länder

Wirft man einen Blick auf die gängigsten Indikatoren der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit und der gesellschaftlichen
Stabilität, erkennt man, der Konvergenzprozess der neuen
Länder ist seit Mitte der neunziger Jahre zum Erliegen ge-
kommen.6 Das Faktum belegen nicht nur zahlreiche Stu-
dien, mittlerweile wird es selbst in Ostdeutschland offen the-
matisiert (Finanzministerium des Landes Sachsen-Anhalt
2002, S. 72 f.; Lammers 2001). Berücksichtigt man drei wei-
tere Faktoren, wird deutlich, dass praktisch alle neuen
Bundesländer vor einem haushaltspolitischen Offenba-
rungseid stehen: Im Gegensatz zu den alten Ländern müs-
sen die neuen Bundesländer mit einem verschärften Bevöl-
kerungsschwund rechnen. Dieser wird ihnen in den Syste-
men des Finanzausgleichs überproportional rückläufige Ein-
nahmen bescheren und die Defizite weiter nach oben trei-
ben. Daneben sind alle Finanzplanungen der ostdeutschen
Länder auf viel zu optimistischen Wachstums- und Kon-
junkturzahlen aufgebaut. Da die ostdeutschen Länder ex-
trem von Ausgabenprogrammen des Bundes und der EU
abhängen und oft nur noch diese Programme kofinanzie-
ren können, fehlt hier bereits aus haushaltstechnischen Grün-
den der Spielraum, um zusätzliche Einsparvolumina zu er-
schließen. Schließlich müssen in den kommenden Jahren
steigenden Lasten aus den Sonder- und Zusatzversor-
gungssystemen der ehemaligen DDR bewältigt werden. Al-
lein für den Freistaat Sachsen ist hier mit einer zusätzlichen
Verschuldung von umgerechnet etwa 10 Mrd. p (heutiger
Barwert der zusätzlichen Versorgungsverpflichtungen) zu
rechnen (Sächsisches Staatsministerium der Finanzen 2002,
S. 33 f.).

Nur wenn in den neuen Ländern eine äußert restriktive Haus-
haltspolitik gefahren wird, kann der Gefahr eines durch Schul-
den und Zinszahlungen erdrosselten, in seinen Gestal-
tungsspielräumen beschränkten öffentlichen Gemeinwesens
begegnet werden. Selbst der Freistaat Sachsen, der seit
Jahren die solideste Haushaltsführung aller Ostländer prak-
tiziert, verfügt gegenüber strukturschwachen alten Ländern

2 Hier ist keine direkte Fortschreibung der Verschuldungspositionen der Län-
der sinnvoll, da sich über den weiteren Verlauf des Jahres 2003 gravie-
rende Veränderungen ergeben, welche eine einfache lineare Prognose des
Jahresdurchschnittswertes für unangebracht erscheinen lassen.

3 Von den 11 Mrd. q entfallen 6,4 Mrd. auf die westdeutschen und 2,6 Mrd.
auf die ostdeutschen Flächenländer (Bundesministerium der Finanzen
2003b, S. 24).

4 Die Pro-Kopf-Finanzausstattung der ostdeutschen Flächenländer wird in
den Jahren 2002 und 2003 etwa 12,2 und 10,4 Prozentpunkte über der
Einnahmeausstattung der westdeutschen Länder liegen (Sächsisches
Staatsministerium der Finanzen 2002, S. 29).

5 Um eine weitere Verschlechterung ihrer relativen Verschuldungsposition
zu vermeiden, hätten sich die neuen Bundesländer, orientiert am Verhal-
ten der westdeutschen Flächenländer, um höchstens 1,6 Mrd. q
(= 6,4*0,25) verschulden dürfen. Tatsächlich gab es aber eine Nettoneu-
verschuldung in Höhe von 2,6 Mrd. q. Vgl. Fußnote 3.

6 Es gibt mittlerweile verschiedene Studien zum Thema Bundesländerran-
king. Das im Jahr 2001 vorgestellte Bundesländerranking der Bertelsmann
Stiftung weist etwa einen umfassenden Index der Beschäftigungslage,
der wirtschaftlichen Situation und der sozialen und inneren Sicherheit in
den Bundesländern (Erfolgsindex) aus. Bereits ab 1996 sehen sich die neu-
en Länder, im Vergleich zu den westdeutschen Bundesländern, mit einer
verschlechterten Performance konfrontiert (Berthold und Drews 2001).
Erste Auswertungen des aktualisierten Bundesländervergleichs für den
Zeitraum von 1999 bis 2001 belegen, dass sich dieser Abwärtstrend mit
Ausnahme des Freistaates Sachsen weiter verstärkt.
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nur über eine dünne Wirtschafts- und Steuerkraftbasis. Für
jeden unvoreingenommenen Betrachter wird die Reform-
notwendigkeit in der Finanzverfassung und im gesamten
deutschen Föderalismussystem deutlich: Wegen der ko-
operativen, auf Ausgleichs- und Solidarzahlungen basie-
renden Finanzverfassung würde eine kollektive Haushalts-
notlage Ostdeutschlands mittelbar zu einem Kollaps des
gesamten föderalen Systems führen. 

Verschuldung engt finanzpolitische Handlungs-
spielräume ein

Die einfache finanzpolitische Gesetzmäßigkeit, wonach ein
Euro in einem laufenden Landeshaushalt nur einmal, zuge-
spitzt formuliert, entweder für Zinszahlungen oder für In-
vestitionen ausgegeben werden kann, gilt aber auch für die
westdeutschen Länder. Folgerichtig kann eine langfristig ak-
tive, auf Investitionen basierende Haushaltspolitik nur von
den Bundesländern gefahren werden, die sich in der Ver-
gangenheit nicht an dem Marsch in den Schuldenstaat be-
teiligt haben. Ein Blick auf die Ausgabenpositionen in den
westdeutschen Flächenländern zeigt: Der potentielle Hand-
lungsspielraum ist in allen Länderhaushalten in etwa gleich
hoch. Addiert man beispielsweise die für das Jahr 2003 prog-
nostizierten Zinslast- und Investitionsquoten der laufenden
Länderhaushalte (ohne Privatisierungserlöse), erreicht man
Werte von 15,7 bis 20,8%.7 Die Zusammensetzung der ag-
gregierten Größe variiert dagegen beträchtlich. Der Freistaat
Bayern kommt auf eine Zinslastquote von nur 3% und eine
Investitionsquote von 14,6%. Die Länderhaushalte von Ba-

den-Württemberg und Hessen weisen dagegen Zinslast-
quoten auf, die den bayerischen Wert um das 1,5-fache
übersteigen. Die Investitionsquoten sind dementsprechend
deutlich geringer und erreichen gerade noch 75 (Baden-
Württemberg) und 60% (Hessen) des bayerischen Wertes. 

Die bayerische Landespolitik hat sich den Spielraum für
Hochschulinvestitionen, Straßenbau oder für eine aktive
Außenwirtschaftsförderung durch eine langjährige Zurück-
haltung bei der Aufnahme neuer Schulden erkämpft. Die
Pro-Kopf-Verschuldungsposition des bayerischen Staats-
haushalts liegt mit etwa 1 572 p (Stand 2002) mehr als 65%
unter dem deutschen Durchschnitt. Eine geringe Kreditauf-
nahme in der Vergangenheit erspart dem Freistaat heute und
in der Zukunft überbordende Zins- und Tilgungszahlungen.
Die eingesparten Zinsaufwendungen erhalten der Politik
die Chancen für bewusste Gestaltungsmöglichkeiten im Lan-
deshaushalt. Hätten Länder wie Baden-Württemberg, Nord-
rhein-Westfalen oder Hessen in der Vergangenheit so spar-
sam gewirtschaftet wie der Freistaat Bayern, müssten sie
heute rechnerisch etwa 1,5 Mrd. p pro Jahr weniger an
Zinsen zahlen. Bayern kann deshalb in seinem Landes-
haushalt deutlich mehr Geld für investive Zwecke verwen-
den als alle anderen westdeutschen Flächenländer.

Neue Strategien im Standortwettbewerb

Nicht alle Verantwortlichen in den Ländern ergeben sich aber
ihrem Schicksal und warten, bis ihr Bundesland zu einem
Haushaltsnotlagenland mutiert, das vom Bund und der So-
lidargemeinschaft der anderen Länder entschuldet werden
muss. Gerade in den letzten Jahren sind auch ermutigen-
de Signale zu beobachten. Einige Länder haben offenbar

den gefährlichen Trend steigender Zins-
belastungen und abnehmender eigen-
staatlicher Handlungsfähigkeiten erkannt
und suchen nach Auswegstrategien.

Das bisher rein finanzpolitisch gezeich-
nete Bild hellt sich zumindest für einige
Länder perspektivisch deutlich auf, wenn
die Bundesländer die ihnen zur Verfü-
gung stehenden Optionen intelligent nut-
zen, um im Standortwettbewerb der Re-
gionen standzuhalten. Geht man davon
aus, dass weitestgehend alle freiwilligen
oder konsumtiven Ausgabepositionen in
einem Landeshaushalt abgebaut sind,
bestünde die erste Möglichkeit eine Fi-
nanzkrise zu beheben darin, die Steu-
ern zu erhöhen, um eine stärkere Ein-
nahmesituation zu erzielen. Wegen der
aktuell bereits recht hohen Steuer- und
Abgabenbelastung und der auf Länder-
seite fehlenden Steuerautonomie kann

Tab. 1
   Finanzpolitische Kennziffern der Flächenländer

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Flächenländer im Jahr
2002

 in % des Landeshaushalts
Investitions-

quote
Zinslast-

quote

Verschuldung
in Euro pro
Einwohner

Einschätzung der
Haushaltslage

Bayern 13,5 2,8 1 572 gut
Baden-Württemberg 10 5,4 3 140 akzeptabel
Hessen 8,1 6,9 4 080 schlecht
Niedersachsen 9,9 10,1 5 020 schlecht
Nordrhein-Westfalen 8,9 9,6 4 899 schlecht
Rheinland-Pfalz 9,6 9,3 5 150 schlecht
Saarland 10,7 11,3 6 138 Notlage
Schleswig-Holstein 8,8 11,3 6 133 schlecht
Brandenburg 21,3 7,4 5 666 Notlage absehbar
Mecklenburg-Vorp. 21,8 6,4 4 955 Notlage absehbar
Sachsen 26,3 3,7 2 446 schlecht
Sachsen-Anhalt 19,5 7,8 6 111 Notlage absehbar
Thüringen 19,8 6,9 5 068 Notlage absehbar

Quelle: Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, Bundesministerium der Finanzen.

7 Vgl. Bayerisches Staatsministerium der Finanzen (2002, S. 16 f.). Das Saar-
land ist als Haushaltsnotlagenland nicht in die Berechnungen einbezogen.
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diese Lösungsstrategie glücklicherweise keine substanziel-
len Beiträge zum Abbau der massiven Finanzproblem der
Bundesländer leisten.

Können die laufenden Ausgaben bzw. die nötigen Zu-
kunftsinvestitionen nicht mehr aus den laufenden Einnah-
men des Staates gedeckt werden, bleibt als zweite Stra-
tegie der Weg über die Privatisierung von Staatsvermö-
gen. Die kann aktiv oder passiv erfolgen. Eine Privatisie-
rung, welche die Erlöse nicht zum Stopfen aktueller Haus-
haltslöcher, sondern für die Aktivierung neuer Zukunfts-
felder, also für Investitionen in Human- und Sachkapital
nutzt (neuer Vermögensaufbau), wird als aktiv bezeich-
net. Eine Veräußerung, die zur Schuldentilgung oder mittel-
bar zu einer Reduzierung der Nettoneuverschuldung ein-
gesetzt wird, kann dagegen als passive Strategie ge-
kennzeichnet werden. 

Obwohl eine Privatisierung in vielen Fällen bereits unter rein
betriebswirtschaftlichen Effizienzgesichtspunkten sinnvoll ist,
besteht jedoch die latente Gefahr, bei Politik und Lobby-
gruppen konsumtive Begehrlichkeiten zu wecken. Darüber
hinaus gibt es in der jüngeren Vergangenheit viele Beispie-
le, wie eine überhastete, ohne sorgfältige Planungen durch-
geführte passive Privatisierungsstrategie, die zu volkswirt-
schaftlich unerwünschten Ergebnissen geführt haben. Die
eigentliche Schwachstelle beider Privatisierungsoptionen
besteht allerdings darin, dass viele Bundesländer keine ge-
eigneten Vermögensbestände (mehr) besitzen. Kleinere Län-
der, allen voran die neuen Bundesländer haben keine gro-
ßen Unternehmens- oder Beteiligungsvermögen aufbauen
können oder haben diese bereits in der Vergangenheit zur
passiven Haushaltssanierung eingesetzt.

Sind die finanziellen Mittel ausgeschöpft, bleibt den Bundes-
ländern noch die Möglichkeit, im Rahmen ihrer verfas-
sungsrechtlichen Kompetenzen nicht-pekuniäre Reform-
optionen einzusetzen, um sich im Wettbewerb der Regio-
nen zu behaupten. Die Länder haben hier allerdings nur ei-
nen begrenzten Handlungsspielraum, um sich voneinander
abzugrenzen und das eigene Standortprofil zu schärfen. Es
zeigt sich aber, dass sich nicht nur auf dem Gebiet der Fis-
kal- und Haushaltspolitik Unterschiede zwischen den Län-
dern herausgebildet haben. Auch auf dem nicht-pekuniären
Feld der Standortqualitäten gibt es erstaunliche Differenzen
in der Länderperformance.

Mit das markanteste Beispiel einer solchen Länderdifferen-
zierung ist das Feld der Schulpolitik. Mit der Bekanntgabe
der PISA-Regionalergebnisse für die deutschen Bundes-
länder haben sich deutliche Leistungsunterschiede gezeigt
(Baumert et al. 2002). Die gemeinsame Kultusbürokratie
konnte demnach nicht vollständig verhindern, dass sich in
den einzelnen Schulsystemen der Länder unterschiedliche
Qualitätsstufen herausgebildet haben. Nur die Schüler des

Freistaates Bayern konnten Anschluss an das obere Drittel
der getesteten Nationen halten. Die Bildungspolitik in den
anderen Bundesländern musste sich zum Teil mit erschre-
ckend niedrigen Leistungsniveaus ihrer Schüler auseinan-
der setzen. 

Wenn aus laufenden Haushaltsmitteln oder Privatisie-
rungserlösen keine Mittel für die Finanzierung zusätzlicher
Lehrkräfte oder die verbesserte Ausstattung der Schulen
mit Lehrmaterialien zur Verfügung stehen, bleibt diesen
Ländern nur noch der Ausweg über eine verstärkte Qua-
litätssicherung und Leistungsoptimierung mit den vorhan-
denen Ressourcen. Die Einführung von zentralen, besser
vergleichbaren Leistungstests (z.B. Zentralabitur), die ver-
stärkte Förderung von hochbegabten Schülern oder der
Weg über eine Verkürzung der Schulzeiten (z.B. Abitur nach
zwölf Jahren) sind hier denkbare, nicht-pekuniäre Lö-
sungsstrategien.

Verwaltungsreformen als Standortparameter

Viel deutlicher, von der breiten Öffentlichkeit allerdings fast
unbemerkt, unterscheiden sich die Bundesländer aber auch
auf dem Feld der öffentlichen Verwaltung voneinander. Im
Gegensatz zu den monetären Kennziffern der Finanz- und
Haushaltspolitik fällt dieser Bereich unter den Begriff der
»weichen« Standortfaktoren. Die Leistungsfähigkeit der öf-
fentlichen Verwaltungen, ihre Bürgerfreundlichkeit, der Ser-
vice, den sie potentiellen Investoren bieten, sind allesamt
Faktoren, die sich (noch) nicht richtig in Zahlenreihen und In-
dikatoren fassen lassen. In Zukunft werden sich hier sicher
bundesweite Standards und Kenngrößen herausbilden, die
einen institutionalisierten Standortvergleich endlich erleich-
tern können.8

Für ein investitionsfreundliches Klima in einer Region sind
die »weichen« Standortqualitäten mindestens so wichtig wie
die »harten« Faktoren, wie etwa die Lohnstückkosten oder
die Steuerbelastungen der Unternehmen. Da es einem in-
vestitionswilligen Unternehmen auch darauf ankommt, ei-
ne getroffene Ansiedlungs-, Erweiterungs- oder sonstige In-
vestitionsentscheidung möglichst rasch durchzusetzen, be-
einflusst eine relativ lange Dauer der Verwaltungsgerichts-
barkeit in einem Bundesland die Standortqualität negativ.
Aber auch für staatliche Infrastrukturprojekte gilt, dass Wider-

8 Mit der Koordinationsstelle Verwaltungsmodernisierung von Bund und Län-
dern, beim Bundesministerium des Innern, ist ein erster wichtiger Schritt
unternommen worden, um die unterschiedlichen Verwaltungsreformschritte
bundesweit vergleichbar zu machen. Derzeit stehen noch keine qualitativ-
oder quantitativ wertenden bzw. vergleichenden Indikatoren zur Verfügung.
Die Publikationsreihe »Moderner Staat – Moderne Verwaltung: Aktivitäten
zur Staats- und Verwaltungsmodernisierung in den Ländern 2000«, die
nach dem Beschluss des Bundes und der Länder ab dem Jahr 2000 pe-
riodisch durchgeführt wird, kann hier einen ersten Ansatz bieten, Ver-
gleichsmaßstäbe und Leistungsindikatoren zu entwickeln (Bundesminis-
terium des Innern 2000).
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sprüche und Klagen die Planungen in die Länge ziehen, die
internationale Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen, das
wirtschaftliche Wachstum hemmen und den Abbau der Ar-
beitslosigkeit verhindern.9

Die Unterschiede in den landestypischen10 Verwaltungs-
verfahrensdauern sind dabei nicht weniger deutlich ausge-
prägt als im finanzpolitischen Bereich. Die Performance der
ostdeutschen Länder fällt dabei (vgl. Tab. 2) im Durchschnitt
etwas schlechter aus als die der alten Bundesländer. Inter-
essanter sind aber die Unterschiede und Entwicklungsten-
denzen in den westdeutschen Flächenländern: Während
sich der Freistaat Bayern, ebenso wie im haushaltspoliti-
schen Politikfeld, eine stabile Performance erhält, fallen al-
le anderen Bundesländer deutlich zurück. Einzig das Land
Rheinland-Pfalz kann seine Ergebnisse verbessern und hal-
biert die Verfahrensdauern von ca. zwölf auf nur sechs Mo-
nate. Diese Entwicklung geht mit den enormen Anstren-
gungen des Landes im Bereich der Verwaltungsstrukturre-
formen einher und kann als direkter Versuch gewertet wer-
den, den im finanzpolitischen Bereich diagnostizierten Rück-
stand zum Freistaat Bayern auf diesem »nicht-pekuniären«
Weg auszugleichen beziehungsweise teilweise zu kompen-
sieren.

Neue Varianten des Standortwettbewerbs

Noch interessanter ist aber die Tatsache, dass sich an-
gesichts der beschriebenen finanzpolitischen Engpässe
– keine Spielräume in den laufenden Haushalten und kei-
ne nennenswerte Privatisierungssubstanz – nun auch die
Bundesländer auf die Umsetzung von Verwaltungsrefor-
men konzentrieren, die im Vergleich zum »Benchmarking
Land Bayern«, schlechteste Performance aufweisen (vgl.
Tab. 3). 

Hessen, NRW und Schleswig-Hostein haben mittlerwei-
le Verwaltungsverfahrensdauern erreicht, welche die Wer-
te von Bayern oder Rheinland-Pfalz um bis zu 300% über-
steigen (vgl. Tab. 2). Offensichtlich mussten erst alle an-
deren Kanäle zur Schaffung von Gestaltungsmöglichkei-
ten für die Landespolitik versiegen, bis man sich in die-
sen Ländern auf die nicht-pekuniären Handlungspara-
meter besonnen hat. Eine Ausnahme stellt Baden-Würt-
temberg dar. Die Verwaltungsreformbemühungen (vgl.
Tab. 3) stellen keinen letzten Ausweg dar, sie sind eine
Komponente in einer kombinierten Strategie. Zum einen
gelingt es dem Land in durchaus erheblichem Umfang,
aktive Privatisierungsschritte umzusetzten. Zum anderen
hat der Südweststaat aber auch erkannt, dass eine blo-
ße Nachahmung der bayerischen Privatisierungsstrategie
nicht dazu führen kann, die im Ländervergleich zwar mo-
deraten, aber dennoch langfristig vorherrschenden Defi-
zite bei der Finanzausstattung des Landeshaushalts zu
kompensieren. Daher müssen alle, auch die nicht-pe-
kuniären standortschädigenden Einflussfaktoren, refor-
miert werden.

Fazit

Die engeren länderstaatlichen Handlungs- und Gestal-
tungsspielräume sollten die Länder eigentlich ermuntern,
nicht darauf zu warten, bis finanzwirtschaftliche Zwänge
eine Entschuldung durch den Bund und die Solidarge-
meinschaft der anderen Länder erforderlich macht. Die inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland
würde als Ganzes unter einer solchen Strategie leiden. An-
gesichts der länderübergreifenden Finanzkrisen und wegen
der haushaltspolitischen Notlage des Bundes und der Ge-
meinden sollten die Bundesländer vielmehr strikt an den
im nationalen und europäischen Stabilitätspakt geforderten
Kriterien zur langfristigen Haushaltssanierung festhalten. Es
gibt für die Länder selbst unter den gegebenen restriktiven
gesetzlichen Rahmenbedingungen die Möglichkeit, eigen-
ständige Standortpolitiken zu entwickeln und das Landes-
profil im nationalen und internationalen Wettbewerb zu
schärfen.

   Tab. 2
   Verwaltungsverfahrensdauern in den Flächenländern

Durchschnittliche Verfahrensdauer der Verwaltungsgerichte
(in Monaten)

 Zeitraum
 1991–2001 2001
Bayern 12,2 10,0
Baden-Württemberg 11,7 12,9
Hessen 21,5 24,9
Niedersachsen 12,5 14,1
Nordrhein-Westfalen 18,3 24,0
Rheinland-Pfalz 10,6 6,3
Saarland 17,8 13,8
Schleswig-Holstein 14,0 19,9
Brandenburg 16,8 23,3
Mecklenburg-Vorpommern 16,0 22,8
Sachsen 15,2 20,1
Sachsen-Anhalt 11,8 13,2
Thüringen 12,9 18,0

Quelle: Statistisches Bundesamt.

9 Erste Analysen bei der Neufassung des Bundesländerrankings der Ber-
telsmann Stiftung (erscheint im Herbst 2003) belegen den Zusammen-
hang zwischen niedrigeren Verwaltungsverfahrensdauern und einer güns-
tigeren Entwicklung des Wirtschaftswachstums und der Arbeitslosigkeit
in den einzelnen Bundesländern. Im Rahmen einer, für den Zeitraum von
1991 bis 2001 durchgeführten, multivarianten Panelschätzung von Ein-
flussgrößen lässt sich unter anderem ein signifikanter Einfluss der Dauer
von Verwaltungsgerichtsverfahren auf die Höhe der (offen und verdeckt
ausgewiesenen) Arbeitslosigkeit feststellen.

10 Es werden nur die Flächenländer aufgeführt, da die Verwaltungsrealitä-
ten in den Stadtstaaten nicht mit denen der Flächenländer vergleichbar
sind.
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Tab. 3
Handlungsoptionen der Flächenländer – eine kleine Übersicht
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Fortsetzung Tab. 3
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